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Bericht 
des Verkehrsausschusses 

über die Regierungsvorlage (1111 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem dasFernmelde

gebührengesetz geändert wird 

Durch den vorliegenden Geset2lentWJUrt soHen 
folgende femmeMegebührenrechtliche Anliegen 
v-erwürklicht wel"'den: 

Zunächst sol,len d~eeinnahmenmäßig bedeut
samen Fernsprechgebühren, nämlich die F,ern
sprech-Grundgebühren OOld die Gesprächsge
bühren zur EIlZielung von Mehreinnahmen er
höht wel1den. Diese Mehreinnahmen sind des
halb ,dringend er:fordedich, weil bei gLeichem 
Gebührenniv,eaJu für d~e volle Durchführung der 
notwendigen InV'cstitlionsvorhaben ,der Post- und 
TelegrophenV'erwaltung in den Jahren 1974 bis 
1976 ein ,Betrag von zirka 5'4 Milliarden Schil~ 
ling fehlen wül1de. In diesem Zusammenhang 
muß berücksichtigt wel1den, ,daß, sei~dJem die 
derz·eitigen Fernsprechgebühr,en gültig sind 
(1. Jänner 19.67), die Pl1eige ,der F'el'inmeldeindu
strie um zirka 52 bis 66010 und di.e Baupreise um 
zirka 78010 gestiegen sind. Die Investitionsvor
haben betreff·en insbesondere ,eine Vermehrung 
der Bernsprechl~tungen zur Ermög,Lichung eines 
reibungslosen FernsprechV'erkehrs, dÜ!e Herstel-
1ung von neuen Fe1"llsprechanschlü'Ssen, um die 
WartdistenzumiIlldesrt aJuf ein erträgLiches Maß 
zu reduzi,eren sowie e~nen forcie'l'iten Netzaus
bw im läIllcll'ichen R<aum. 

Die Ferngesprächsg,ebühren wUl'iden für Ge
spräche bis z·u einer Entfernung von .25 km im 
Interesse der Fernsprechteilnehmer ländl,icherGe
biete nur ,gel1ingfügig erhöht. Für Entfernungen 
über 100 km wUl'iden, um 2lu große Belasrtungen 
der ~irt'Schaft zu vermeid·en, die Gesprächsge
bühren ebenfaHs nicht ~m volten AJUsmaß an
gehoben. 

Die Fernsprech-Grundgebühren wel1den im 
Gesenzentwurf unabhängig von der Ortsnetz
größe einhei,tLich festlgelegt. Diese Maßnahme ist 
durch odtie seit Abschluß der Vollautomatistierung 
des österreichischen F,ernsprechnetzes für aBe 
Fernsprechanschlüsse in gLeichem Maß gegebene 
Benützuil:gsmögLichkeit und -durch ,den ,annähernd 
gleichen .A!ufwa'IlId für den Unterhalt bestehenlder 

Anschlüsse gel"echtfertigt. Zur Vermeidung über
mäßiger momentaner fin3lnziel1er Belastungen 
der Fernsprech~eilnehmer än kLeinel1en Or1:'5-
netz'en weI'lden ,die endgül1ligen Grundgebühren 
erst mit 1. Jänner 1975 ~n Kraft treten. 

Ein weiteres Anlieg,en hetrifft ,die Neurege
lung der Gebühnen für die überlassung und 
InstailidhaLtung von Stromwegen. Die Neurege
lung ist notwen1di'g, weil in zmnehmenJdem Maß 
die überlassung neuer Leitungstypen, ,insbeson
dere von Breitbandstromwegen, verlangt wird, 
wofür en1:spr,emeooe GebührentatbestäIllde ge
schafFen wenden müssen. Durch das neue Ge
bührensystem iistes möglich,·' die notwendige 
Anpassung <der hisherigen Gebühren an die im 
Jahre 1973 'wf intel'lnationaler Basis geschaffenen 
Gebühl'iengrundsätze, die auf ,in jüngster Zeit 
durchgeführten Koste1ll'lllUd~en beruhen, durchzru-
führen. ,r. 

Der EntWlUrf sieht ferner Gebührell'tJaJtbestände 
für ·den neu ·einzuführenden öffentl~chen .beweg~ 
lichen lJandfunkdienst vor, der es ermöglicht, 
von Lanld- oder Wasserfahrzeugen aus Gesprächs
verbindungen mit' beLiebig,en F,ernsprechteil
nehmel1ll herZJus~elLen bzw. auch umgekehrt, ,daß 
FernsprechteiLnehmer GesprächsverbiIlldungen mk 
Funkfernsprechamchlüssen ,in La,nd- oder Wasser
fahrzeugen herstellen können. 

Let2ltlich beiIllhaltet ,der Gesetzentwurf die 
Schaffung einles gesetzLichen Refundierungsr.m
spruches für Telefon;m'schlußgemeinschaften, die 
häufig ~n entlegenen Gebieten durch gemeinsame 
Bei~ragsIeti!ltung.en zum lokialen Netzausha.u die', 
Herstel1ullIg VOn Fernsprechan~chlüssen zu zu
mutbaren Bedingungen überh3lupt er.stermög
lichen. Daldurch soll eine gerechte Auf teilung 
de;" Kosten 'wf Jene Fernsprechteilnehmer, die 
aus de·n VonleistlUllJgen von Tdefonanschlußge
meinschaften einen Vortetl z'iehen, ,ermöglicht 
w,er,den. 

Der Verkehrsausschuß hat die Reg,ierungsvor
lage' in seiner Skzung am 6. }uni 1974 der Vor
beratJung unterzog·en. Zum Geg,enstmd sprachen 
außer ,dem Berichterstatter die Abgeordneten 
Dr. S ehr \l: n z limd T rolL Die Abgeordneten 
Dr. Sc hr a n z uIJ,:d T r 01,1 haben je einen 
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2 1194 der Beilagen 

Abändepu'tl!gsantl1ag zur Reg~enunrgsvod'3:goe ein
gebmcht. Bei der Abs~immun;g wUl'de die R,egie
rungsvorlage 'umer Berück&ichtign.mg ,der Ab
änderungSianträge ,der Abgeo1"!dneoen Dokwr 
Schranz und Troll in der beigedruckten 
FasSIUng mit Stlimmenmehrhe~t angenommen. 

Kostelecky 
Berilnterstatter 

Der Verkehrsa,usschuß soeHt somit ,den A n
t rag, -der Natiofi'a'lmt woLle ,dem a n ß e
s chi 0 S s ·e n enG e set zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Z.ustimmung erteilen. 

Wlien, ,am 6. Juni 1974 

Glaser 
Obmannstellvertreter 

.j. 

'Bundesgesetz vom XXXXXXXX, mit 
dem das Fernmeldegebührengesetz geändert 

. wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Funkfernsprechanschluß des öffent
lichen beweglichen Landfunkdien-

monatlich 
Schilling 

stes .................... ' ....... 1.800·-. 

(2) Wenn für einen Hauptanschlußstatt der, 
Artikel I Amtsleitung eine Funkeinrichtung bei der Ver

mittlungsstelle von der Post- und Telegraphen-
Die Anlage zum Fernmeldegebührengesetz verwaltung bereitgestellt wird, ist an Stelle der 

(Fernme1degebührenordnung), BGBl. Nr. 170/ im Abs, 1 Z. 1 angeführten Gebühr die monatliche 
1970, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. Gebühr (Sprechfunk-Grundgebühr) uuter Zu
Nr; 339/1971, wird wie folgt geändert: grundelegung der wirtschaftlichen Gebrau<:hs-

dauer der Funkeinrichtung bis zur Höhe von 
1. Der § 2 ist als § 2 Abs. 1 zu bezeichnen. 3 v. H. des handelsüblichen Preises Zu berechnen. 

2. Dem § 2 ist folgender Abs. 2 anzufügen:' (3) Für die während des Monats übergebenen 
Teilnehmereinrichtungen ist die Grundgebühr, 

,,(2) Die Betriebsunfahigkeit einer Sprech- wenn die Übergabe in der Zeit vom 1. bis 15. des 
funkanlage eines Funkfernsprechanschlusses des Monats erfolgt, vom 1. des Monats an, wenn sie 
öffentlichen beweglichen Landfunkdienstes be- in der Zeit vom 16. bis Monatsletzten erfolgt, 
wirkt kein Ruh,en der Gebührenpflicht. " vom nächsten Monatsersten an zu entrichten. 

3. Der § 9 hat Zu lauten: 

,,§ 9.(1) Die Gebühren, betragen: 
monatlich 

SchilIing 

(4) Wenn auf Verlangen des Fernsprechteil
: nehmers der, Sprechapparat zu einem späteren 
'Zeitpunkt als di.e dazugehörigen Teilnehmer
, einrichtungen bereitgestellt werden soll, ist die 
Fernsprech-Grundgebühr (Abs. 1) nach Maßgabe 

• der Bestimmung des Abs. 3 zu bezahlen. Die 
hergestellten Teilnehmereinrichtungen dürfen 

-j. 

1. für die Bereithaltungdes Anschluß~ 
organs bei der Vermittlungsstelle, 
für die Bereithaltung und Instand
haltung der Amtsleitung und für 
die ÜherlassUng und Instandhal
tung eines einfachen Sprechappara
tes (Fernsprech-Grundgebühr) 

, nicht länger als ein Jahr bereitgehalten werden. ' 

a) bei Einzelanschlüssen ........ . 
, b) bei Teilanschlüssen .......... . 

2. ,für die erweiterte Benützung des 
öffentlichen Fernsptechnetzes' mit 
privaten Datenübertragungsgerä-
ten ... , ............ , ........... . 

3. für die Bereitllaltung der ortsfesten 
Funkstellen, der Leitungen zwi
schen diesen Funkstdlcn und den 
Überleitvermittlungsstellen sowie 
der Oberleitvermittlungsstellen pro 

120·-
70·-

180·-

(5) Außer der Gebühr nach Abs. 1 Z. 2 sind 
, auch die Fernsprech-Grundgebühr und die Ge-

sprächsgebühren zu entrichten." ' 

4. Die Bestimmungen des § 10 werden aufge
hoben. Die Überschrift vor dem § 10 hat zu 
entfallen. ' 

5. Der Abs. 1 des § 11 hat zu lauten: 
,,(1) Die Gebühr beträgt: 

für 1 Stunde ...................... . 

6. Der Abs. 1 des § 13 hat zu lauten: 

Schilling 

20·-" 

,,(1) Die Ferngesprächsgebühren im Selbst
: wählfernverkehr sind als Vielfache der Orts

gesprächs gebühr (§ 11 Abs. 1) zu berechnen. 
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1194 der Beilagen 3 

Das der Sprechstelle zugeordnete Zählwerk ist 
daher so einzurichten, daß es 

in der Zeit von 
8 his 19 Uhr 19 his 8 Uhr 

für die 1. Zone 
(über 5 bis 25 km) 4mal 2 Yzmal 

für die H. Zone 
(über 25 bis 50 km) .... 10mal 7mal 

für die IH. Zone 
(über 50 bis 100 km) ... 15mal 10maI 

für die IV. Zone 
(über 100 bis 200 km) .. 20mal 12 Yzmal 

für die V. Zone 
(über 200 km) ......... 25mal 15mal 

rascher läuft als bei Ortsgesprächen." 

7. Der Abs. 6 des § 13 hat zu lauten: 

,,(6) Bei Gesprächen, die von Funkfernsprech
anschlüssen des öffentlichen beweglichen Land
funkdienstes beziehungsweise mit Funkfern
sprechanschlüssen dieses Dienstes geführt werden, 

in der Zeit von 
8 his 19 Uhr 19 his 8 Uhr 

Schilling 

in der IV. Zohe 
(über 100 bis 200 km) ..... 6·70 

in der V. Zone 
(über 200km) .......... . 8·40 5·-

2. bei einem dringenden 
Gespräch ............... das Doppelte 

der Gebühr 
nach Z. 1 

3. bei einem Blitzprivat-
gespräch ............... . 

10. Der § 17 hat zu lauten: 

das Zeht;:tfache 
der Gebühr 
nach Z.1." 

,,§ 17. (1) Für die Überlassung und Instand
haltung von Nebenanschlußleitungen außerhalb 
desselben Gebäudes sind Gebühren nach § 34 zu 
entrichten. 

(2) Die Gebühren für den Ausfall an Gesprächs
gebühren betragen: ist für die Berechnung der Entfernung die Lage 

der Verbundämter maßgebend, über die die 
betreffende Gesprächsverbindung . hergestellt 
wird, wobei jedoch mindestens eine Entfernung 1. 
von 50 km der Gebührenberechnung zugrunde 

für jede Nebenanschlußleitung nach 
einer Zweitnebenstellenanlage mit 
mehr als einer Zweitnebenstelle, wenn 

monatlich 
Schilling 

zu legen ist." 

8. Der bisherige Abs. 6 des § 13 ist als Abs. 7 
zu bezeichnen. 

9. Der Abs. 1 des § 14 hat zu lauten: 

,,(1) Die Gebühren betragen: 

1. bei einem gewöhnlichen Gespräch 

in der Zeit von 
8 his 19 Uhr 19 his 8 Uhr 

. Schilling 

a) für eine Mindestdauer von 
3 Minuten 
in der 1. Zone 

(bis 25 km) .. : . . . . . . . . . . 4·20 2·70 
in der !I. Zone 

(über 25 bis 50 km) . . . . . . 10·20 -7·20 
in der !I1. Zone 

(über 50 bis 100 km) ..... 
in der IV. Zone 

(über 100 bis 200 km) .... 
in der V. Zone 

(über 200 km) .......... . 

b) für jede weitere volle oder 
angefangene Minute 
in der I. Zone 

(bis 25 km) ........... : . 
in der 11. Zone 

(über 25 bis 50 km) ..... . 
in der IU. Zone 

(über 50 bis 100 km) ..... 

15·- 10·20 

20·10 12·60 

25·20 15·-

1·40 -·90 

3·40 2·40 

5·- 3·40 

die Hauptstelle und die Zweitneben
stellenanlage innerhalb desselben Orts-
netzes auf verschiedenen Grundstücken 
liegen ........................... ~. 1.15·-

2. für jede Ausnahmenebenstelle oder·für 
jede Ausnahmenebenstelle mit nur 
einer Zweitnebenstelle, bei einer Ent
fernung zwischen den Vermittlungs
stellen der Ortsnetze, in denen die 
Hauptstelle und' die A~snahmeneben
stelle oder die Ausnahmenebenstelle 
mit der Zweitnebenstelle liegen, 

a) bis 5 km ., ..................... . 

b) über 5 bis 10 km ......... , ..... 115,-

c) über 10 bis 25 km ., .......... ~. 345'-

3. für jede Ausnahmenebenanschlußlei
tung nach einer Zweitnebenstellen
anlage mit mehr als einer Zweitneben-, 
stelle, bei einer Entfernung zwischen 
den Vermittlungsstellen der Ortsnetze,· . 
in denen die Hauptstelle un<;l die Zweit
nebenstellenanlage liegen; 

a) bis 5 km ....................... 115,-

b) über 5 bis 10 km ............... 230,-
c.) über 10 bis 25 km ............ " 690·-

4. für jede im Funkwege an eine Neben- . 
stellenanlage angeschlossene Neben
stelle, bei einer Entfernung zwischen 
der Hauptstelle und der :Nebenstelle 
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4 1194 der Beilagen 

monatlich 
Schilling 

a) bis 10 km ...................... 115·-
b) über 10 bis 25 km .............. 345·-
c) über 25 bis 50 km .............. 690·-
d) über 50 km .................... 690·-

ruziiglich 
115,-

für Je weitete 
10 km 

(3) Für die Instandhaltung teilnehmereigener 
Nebenanschlußleitungen außerhalb desselben Ge
bäudes sind 20 v. H. der Gebühren nach § 34 zu 
entrichten. 

(4) Für Nebenanschlußleitungen, die innerhalb 
desselben Gebäudes verlaufen, sind keine Über
lassungs- und Instandhaltungsgebühren oder 
Gesprächsausfallsgebühren einzuheben." 

11. Der § 18 hat zu lauten: 

,,§ 18. (1) Für die Überlassung und Instand
haltung von Querverbindungen und Abzweig
leitungen sind Gebühren nach § 34 zu entrichten. 

(2) Die Gebühren für den Ausfall an Gesprächs-
gebühren betragen: 

1. bei Regelquerverbindungen zwi
schen Nebenstellenanlagen, deren 
HauptsteIlen auf verschiedenen 
Grundstücken liegen, und bei Ab
zweigleitungen; deren Endpunkte 
in demselben Ortsnetz und auf ver
schiedenen Grundstücken liegen .. 

2. bei Ausnahmequerverbindungen 
und bei· solchen Abzweigleitungen, 
deren Endpunkte in verschiedenen 
Ortsnetzen liegen, bei einer Ent
fernung zwischen den Vermitt
lungsstellen der Ortsnetze, in denen 
die HauptsteIlen der Nebenstellen
anlage beziehungsweise die Haupt
stelle der Nebenstellenanlage und 
die Vermittlungseinrichtung der 
Privatfernmeldeanlage liegen, 

a) bis 5 km .................... . 
b) über 5 bis 10 km ........... . 
c) über 10 bis 25 km .......... . 
d) über 25 bis 50 km .......... . 
e) über 50 bis 100 km ......... . 
f) über 100 bis 200 km ........ . 
g)über 200 km ................ . 

mQnatlich 
Schilling 

115,-

115,-
230·-
690,-

1.980,-
4.730'-

12.340'-
12.340·-

zuzüglich 

2.200·-
fii.r je weitere 

100 km 

(3) Für die Instandhaltung teilnehmereigener 
Querverbindungen und Abzweigleitungen außer
halb desselben Gebäudes sind 20 v. H. der 
Gebühren nach § 34 zu entri<;hten. 

(4) Für Querverbindungen und Abzweig
leitungen, die innerhalb desselben Gebäudes 
verlaufen, sind keine Überlassungs- und Instand
haltungsgebühren oder Gesprächsausfallsgebüh
ren einzuheben." 

12. Dem Abs. 2 des § 19 ist folgender Abs. 3 
anzufügen: 

,,(3) Wurden von einer Telephonanschluß
gemeinschaft oder auf deren Kosten Vor
leistungen für den Bau von mindestens 10 gemein
sam geführten Amtsleitungen und für vorberei
tend gemeinsam verlegte Teilnehmeranschluß
leitungen erbracht, hat die Post- und Telegraphen
verwaltung den Fernsprechteilnehmern, für deren 
Anschlüsse solche Amtsleitungen verwendet 
werden, auch die anteiligen'Kosten d~eser Vor
leistungen zwecks Refundierung an die Anschluß
gemeinschaft in Rechnung zu stellen. Von einer 
Berechnung dieser anteiligen Kosten ist abzu
sehen, 

a) wenn die Vorleistungen länger als 10 Jahre 
zurückliegen, 

b) wenn die Fernsprechteilnehmer der An
schlußgemeinschaft den Kostenanteil un
mittelbar ersetzt haben oder 

c) wenn die Anschlußgemeinschaft den ent
sprechenden Aufwand durch unmittelbare 
Zuwendungen der Fernsprechteilnehmer 
bzw. durch Refundierungen seitens der Post
und Telegraphenverwaltung bereits ersetzt 
erhalten hat." 

13. Die Z. 13 des Abs. 1 des § 22 hat zu lauten: 

,,13. für die Überprüfung (Abnahme) 
einer neu errich~eten, erneuerten 
oder geänderten Sprechfunkanlage 
eines Funkfernsprechanschlusses 
des öffentlichen beweglichen Land-
funkdienstes .................. . 

Schllling 

350,-." 

14. Die bisherige Z. 13 des Abs. 1 des § 22 ist 
als Z. 14 zu bezeichnen. . 

15. Der § 29 hat zu lauten: 

,,§ 29. (1) Für die Überlassung. und Instand
haltung von Stromwegen für Fernschreibsonder
verbindungen sind Gebühren nach § 34 zu 
entrichten. 

(2) Für die Herstellung, Verlegung und An
schließung von Stromwegen sowie für andere 
Arbeiten, die auf Verlangen des Inhabers einer 
Fernschreibsonderverbindung durchgeführt wer
den, sind Gebühren nach § 35 zu entrichten." 

16. Der § 31 hat zu lauten: 

,,§ 31. (1) Für die dauernde Überlassung und 
Instandhaltung von Stromwegen zur Verbindung 
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1194 der Beilagen 5 

einer Bildstelle mit der zuständigen Vermitt
lungsstelle sind Gebühren nach § 34 zu ent
richten. 

(2) Die Gebühr für die Benützung von 
Bildstellen, für deren Verbindung mit der 
Vermittlungsstelle Stromwege nur vor
übergehend bereitgestellt sind, beträgt für 

Schilling 

jede volle oder angefangene halbe Stunde 12·50 

(3) Für die Herstellung, Verlegung und An
schließung von Stromwegen nach Abs. 1 sowie 
für andere Arbeiten, die auf Verlangen des 
Inhabers des Stromweges durchgeführt werden, 
sind Gebühren gemäß § 35 zu entrichten." 

17. Die Überschrift vor dem § 34 hat zu lauten: 

"Gebühren für die Überlassung und Instand
haltung von Stromwegen für Privatfernmelde
anlagen und für sonstige Zwecke" 

18. Der § 34 hat zu lauten: 

,,§ 34. Die vom Inhaber eines Stromweges zu 
entrichtenden Gebühren betragen für 

(1) Fernsprechstromwege 

1. bei Verwendung nur durch den Inhaber des 
Stromweges ausschließlich zur Führung von 
Gesprächen oder ausschließlich für Faksimile
und Bildübertragungen 

a) für Zweidraht-Stromwege 
bei einer gebührenpflichtigen Lei
tungslänge bis 10 km je 100 m 

bei einer gebührenpflichtigen 
Leitungslänge von mehr als 
10 km je km 

für den Leitungsabschnitt bis 
10 km ...................... . 

für den Leitungsabschnitt von 
tpehr als 10 bis 50 km ...... . 

für den Leitungsabschnitt von 
mehr als SO bis 100 km ..... . 

monatlich· 
Schilling 

12·-

120,-

100,-

80,-

monatlich 
Schilling 

c) für Stromwege mit besonde- . 
rer Übertragungs güte ..... die Gebühr 

nach lit. a oder 
lit. b zuzüg
lich 3.000'-

2. bei Verwendung des Strom-
weges zu anderen als den unter 
Z. 1 genannten Verwendungs-
arten (Datenübertragungen, 
Mehrfachausnützungen u.dgl.) das 1·25fache 

der Gebühr 
nach Z. 1 

3. bei Verwendung des Strom
weges auch durch andere als 
dessen Inhaber ............. das 1·50fache 

der Gebühr 
nach Z. 1 

4. bei Zusammens'chaltung von Strom
wegen zu eigenen Netzen durch 
Einrichtungen der Post- und Tele
graphenverwaltung zuzüglich zu 
den Gebühren nach Z. 1 bis Z. 3 

für jeden an einen Schaltpunkt 
herangeführten Stromweg ....... . 

5. für jede Zugangsmöglichkeit zum 
Stromweg aus den dem öffentlichen 
Verkehr dienenden Fernmelde-
netzen zuzüglich zu den Gebühren 
nach Z. 1 bis Z. 3 ............ .. 

6. bei kurzzeitiger Überlassung von 
Stromwegen (für weniger als 30 auf
einanderfolgende Tage) 

a) für den 1. und für den 
2. Tag der Überlassung 
je ................... 10 v. H. 
für den 3. bis 10. Tag . 
der Überlassung pro 
Tag ......... ~ ........ 5 v. H. 

ab dem 11. Tag der 
Überlassung pro Tag . .4 v. H. 

der Gebühr nach Z. 1 bis Z. 3 

1.500,-

1.500·-

pro Tag 
Schilling für den Leitungsabschnitt von 

mehr als 100 km ............ . 40. - b) an Stelle der Gebühr nach Z. 4 
oder Z. 5.................... 50,-

b) für Vierdraht-Stromwege '.. das Doppelte 
der Gebühr 7. 
nach lit. a, 
höchstens je
doch die Ge
bühr nach lit. a 
zuzüglich 

bei vierdrähtiger Führung" zu 

für jeden in einer Aintsleitung 
(§ 9 Abs. 1) unter Verwendung 
privaterMehrfachübertragungs
geräte für Fernwirkzwecke 
überlassenen Stromweg 

einem Endpunkt ............. . 1.200· - (2) Fernschreibstromwege 

10 v. H. der 
Gebühr nach 
Z. 1 lit. a 

bei vierdrähtiger Führung zu 1. bei Verwendung nur durch den Inhaber des 
beiden Endpunkten .......... . 2.400,- Stromweges 

1194 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 5 von 8

www.parlament.gv.at



6 

a) bei Zweidraht-Stromwegen für 
eine Schrittgeschwindigkeit bis 

50 Baud 

bei einer gebührenpflichtigen 
Leitungslänge bis 10kmje 100 m 

bei einer gebührenpflichtigen 
Leitungslänge von mehr als 
10 km je km 

für den Leitungsabschnitt bis 
10 km ...................... . 

für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 10 bis 50 km ...... . 

für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 50 bis 100 km ..... . 

für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 100 km ............ . 

b) bei Zweidraht-Stromwegen für 
eine Schrittgeschwindigkeit bis 

100 Baud 

bei einer gebührenpflichtigen 
Leitungslänge bis 10 km je 100 m 

bei einer gebührenpflichtigen 
Leitungslänge von mehr als 
10 km je km 

für den Leitungsabschnitt bis 
10 km ...................... . 

für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 10 bis 50 km ...... . 

für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 50 bis 100 km ..... . 

für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 100 km ............ . 

c) bei Zweidraht-Stromwegen für 
eine Schrittgeschwindigkeit bis 

200 Baud \ 

bei einer gebührenpflichtigen 
Leitungslänge bis 10 km je 100 m 

bei einer gebührenpflichtigen 
Leitungslänge von mehr als 
10 km je km 

für den Leitungsabschnitt bis 
10 km ...................... . 

für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 10 bis 50 km ...... . 

für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 50 bis 100 km ..... . 

für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 100 km ............ . 
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monatlich 
Schilling 

12·-

120,-

40·-

30·-

15·-

12·-

120,-

monatlich 
Schilling 

d) für Vierdraht-Stromwege .. das Doppelte 
der Gebühr 
nach . fit. a~ b 
oder c, höch
stens j:edoch 
die Gebühr 
nach lit. a~ b 
oder c zuzüg
lich 

bei vierdrähtiger Führung zu 
einem Endpunkt.............. 1.200,-

bei vierdrähtiger Führung zu 
beiden Endpunkten........... 2.400,-

2. bei Verwendung des Strom
weges auch durch andere als 
dessen Inhaber ............. das 1·50fache 

der Gebühr 
nach Z. 1 

3. bei Zusammenschaltung von Fern
schreibstromwegen zu eigenen 
Netzen durch Binrichtungen der 
Post- und Telegraphenverwaltung 
zuzüglich zu den Gebühren nach 
Z.1 oder Z.2 

für jeden an einen Schaltpunkt 
herangeführten Stromweg ..... 150,-

4 .. für jede Zugangsmöglichkeit zum 
Stromweg aus den dem öffentlichen 
Verkehr' dienenden Fernmeldenet
zen zuzüglich zu den Gebühren 

45·-

35.- 5. 

Z. 1 oder Z. 2. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.500,-

bei kurzzeitiger Überlassung von 
Fernschreibstromwegen (für weni
ger als30 aufeinanderfolgendeTage) 

20,-

12·-

120,-

60·-

50,-
1. 

25,-

a) für den 1. und für den 
2. Tag der Überlassung 
je ................... . 10v. H. 

für den 3. bis 10. Tag 
der Überlassung pro 
Tag .................. 5 v. H. 

ab dem 11. Tag der 
Überlassung pro Tag .. .4 v. H. 

der Gebühr nach Z. 1 oder Z.2 

b) an Stelle der Gebühr nach Z. 3 

c) an Stelle der Gebühr nach Z. 4 

(3) Breitbandstromwege 

pro Tag 
Schilling 

5,-

50,-

bei Verwendung in beiden Verkehrsrichtungen 
nur durch den Inhaber des Stromweges aus
schließlich einer Mehrfachausnützung 
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a) bei einer Bandbreite bis 48 kHz 
bei einer gebührenpflichtigen 
Leitungslänge bis 10 km je 

monatlich 
Schilling 

100 m ...................•... 120·-
bei einer gebührenpflichtigen 
Leitungslänge von· mehr als 
tOkm je km 
für den Lei:tungsabschnitt bis 
10 km ........................ . 
für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 10 bis 50 km ...... . 
für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 50 bis 100 km ..... . 
flir den Leitungsabschnitt von 
mehr als 100 km ............ . 

b) bei einer Bandbreite bis 240 kHz 
bei einer gebührenpflichtigen 
Leitungslänge bis 10 km je 
100m ......................... . 
bei einer gebührenpflichtigen 
Leitungslänge von mehr als 
10 km je km 
für den Leitungsabschnitt bis 
lO'km ...................... . 
für den Leitungsabschnitt von 

1.200,-

1.000'-

800,-

400,-' 

500,-: 

5.000'-

für den Leitungsabschnitt von 

monatlich 
Schilling 

mehr als 10 bis 50 km ....... 16.000'--
für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 50 bis 100 km ...... 12:000'-
für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 100 km ............ . 6.000·-

2. bei Mehrfachausnützung 

3. 

a) von Stromwegen nach Z. 1 
lit. a oder b ............. dasl·25fache 

b) von Stromwegen nach Z. 1 

der Gebühr 
nach Z. 1 lit. a 
oder b 

lit. c oder d ............. die einfache 
Gebühr nach 
lit. c oder d 

bei Verwendung des Strom
wegesauch durch andere als 
dessen Inhaber ............. das 1·50fache 

der Gehühr 
nach Z. 1 

4. bei Verwendung von Strom
wegen nach Z. 1 lit. c oder d 
nur in einer Verkehrsrichtung 60 v. H. der 

Gebühr nach 
Z.l1it. c oder d 

. mehr als 10 bis 50 km ...... . 
für den Leitu!\gsabschmitt von 

4.000·- 5. Breitbandstromwege werden nur für die Zeit 
von mindestens einem Monat überlassen. 

mehr als 50 bis 1-00 km ..... . 
für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 100 km ............ . 

c) bei einer Bandbreite bis 5 MHz 
bei einer gebührenpflichtigen 
Leitungslänge bis 10 km je 
100 m .•..................... 

bei einer gebührenpflichtigen 
Lcitungslänge von mehr als 
10 km je km 
für den Leitun;gsibschnitt bis 
10 km ...................... . 
für den Leitungsa:bschnitt von 

3.000'-

1.500,-

1.500·-

15.000'-

mehr als 10 bis 50 km ....... 12.000'-
für den Leitungsabschnitt von 
mehr .als 50 bis 100 km ...... 
für den Leitungsabschnitt von 
mehr als 100 km ............ . 

dJ bei einer Bandbreite bis 10 MHz 
bei -einer 'gebührenpflkhtigen 
Leitungslänge bis 10 km je 
100 ,rn ......... '" •.••• ' •••.••••.•• 

bei 'einer -gebührenpflichtigen 
Leitungslänge von mehr als 
10 km je km 

:für iden Leitungsabschnitt ·bis 

9.000'-

4.500'-

2.000'-

1:0 ;km .................................... ~ .zO.DOQ·-

(4) Die gebührenpflichtige Leitungslänge ist, 
soweit in dieser Gebührenordnung nichts anderes 
bestimmt ist, zu berechnen 
1. für Stromwege, die nicht über Vermittlungs

stellen der Post- und Telegraphenverwaltung 
verlaufen, nach der Luftlinienentfernung 
zwischen den Endpunkten der St.romwege, 

2. für Stromwege, die sich aus zwei oder mehreren 
in Vermittlumgsstellen der Post- und T:ele
graphenverwaltung 2usammengeschalteten' 
Stromwegabschnitten zusammensetzen, 
a) wenn die Ortsnetze, in deren Bereich die 

Endpurikte der Stromwege liegen, in der 
Luftlinie gemessen 50 km oder mehr von
einander entfernt sind, nach der Luft
linienentfernung zwischen diesen . Orts
netzen, 

b) wenn ,die Ortsnetze, in deren Bereich die 
Endpunkte der Stromwege liegen, in der 
Luftlinie gemessen weniger als 50 km von
einander entfernt sind oder wenn die 
Endpunkte der Stromwege im selben Orts
netzbereich liegen, als Summe der Luft
linienentfernungen von den Endpunkten 
:der Stromwege zu den VermitclungssteHen, 
in deren Anschlußbereichsicili. die End
punkte ;befinden, zuzüglich der Luftlinien.
entfernungen..zwischen diesen Vermittlungs
stellen. 

1194 der Beilagen XIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 7 von 8

www.parlament.gv.at



8 1194 der Beilagen 

Der Gebührenberechnung ist die in vollen 
Längeneinheiten (100 m oder km) ausgedrückte 
gebührenpflichtige Leitungslänge zugrunde zu 
legen. Teile von Längeneinheiten gelten als 
volle Einheiten. 

(5) 1. Die gebührenpflichtigen Leitungslängen 
für Stromwege, die durch Einrichtungen der 
Post- und Telegraphenverwaltung zu eigenen 
Netzen zusammengeschaltet werden, sind für 
die· an einen Schaltpunkt herangeführten Strom
wege, deren Endpunkte im selben Ortsnetz
bereich liegen, jeweils gesondert nach Absatz 4 
zu berechnen, wobei der Schaltpunkt als End
punkt gilt. 

2. Weiden an einen Stromweg außerhalb der 
Ortsnetzbereiche, in denen die Endpunkte liegen, 
Stromwege herangeführt, die nicht wieder in 
Schaltpunkten enden, so ist die gebühren
pflichtige Leitungslänge dieses Stromweges ge
mäß Abs. 4 Z. 2 zu berechnen, wobei im Falle 
des Abs. 4 Z. 2 lit. b an Stelle der Luftlinien
entfernung zwischen den Vermittlungs stellen die 
Summe der Luftlinienentfernungen von den 
Vermittlungsstellen zum jeweils nächstgelegenen 
Schaltpunkt sowie der Luftlinienentfernungen 
zwischen den Schaltpunkten untereinander zu
grunde zu legen ist. 

3. Werden an einen Stromweg außerhalb der 
Ortsnetzbereiche, in denen die Endpunkte liegen, 
in Schaltpunkten Stromwege herangeführt, die 
wieder in Schaltpunkten enden, so gilt jeder 
dieser Schaltpunkte als Endpunkt aller in ihm 
zusammengeschalteter Stromwege oder Strom
wegabschnitte. Die gebührenpflichtigen Leitungs
längen dieser Stromwege oder Stromwegab
schnitte sind jeweils gesondert nach Abs. 4 Z. 2 
zu berechnen. 

(6) Die Gebühr für jede Störungs
eingrenzung in Stromwegen beträgt, 
sofern die Störungsursache nicht '. in 
Fehlern in den Fernmeldeanlagen der 

Schilling 

Post- und 'I'elegraphenverwaltung liegt, 150,-

(7) Für an Dienststellen . des Bundes über
lassene Stromwege sind, sofern es sich nicht 
um Nebenanschlußleitungen, Querverbindungen 
oder Abzweigleitungen handelt, nur 60 v. H. 
der Gebühren nach den Absätzen 1 bis 3 zu ent
richten. Eine Gebühr nach Abs. 6 ist für solche 
Stromwege nicht zu bezahlen. 

(8) Presseinstitutionen (Zeitungen, Zeitschrif
ten, Nachrichtenbüros), Nachrichtenstellen der 
Rundfunk- oder Fernsehrundfunksender sowie 
Pressestellen der diplomatischen Vertretungen 
haben als Inhaber von Stromwegen, die ihnen 
zu ihrer ausschließlichen Verwendung überlassen 
sind, nur 80 v. H. der Gebühren nach den Ab
sätzen 1 oder 2 ZU entrichten. 

(9) Wenn für die Herstellung eines Stromweges 
die Herstellungsgebühr für den gesamten Strom-. 
weg entrichtet wurde, sind nur' 20 v. H. der 
Gebühren nach den Absätzen 1 bis 3 zu bezahlen. 
Die allfällige Anwendung der Be~timmungen 
der Absätze 7 und 8 wird hiedurch nicht be
rührt. " 

19. Die Überschrift zu § 35 hat zu lauten: 
"Herstellungs-, Verlegungs- und Anschließungs

gebühren für Stromwege" 

20. Der § 35 hat zu lauten: 
,,§ 35. Für die Herstellung, Verlegung und 

Anschließung von Stromwegen sowie für andere 
Arbeiten, die auf Verlangen des Inhabers eines 
Stromweges durchgeführt werden, sind Gebühren 
in der Höhe der erwachsenden Kosten (§ 6) 
zu bezahlen. An Stelle der in jedem einzelnen 
Fall erforderlichen Berechnung der Kosten k~nn 
die Post- und Telegraphenverwaltung Durch
schnittskostenbeträge zugrunde legen." 

21. Dem § 39 ist folgender Abs. 7 anzuHigen: 

,,(1) Für die Bewilligung zur Errichtung und 
zum Betrieb von Funkfernsprechanschlüssen des 
öffentlichen beweglichen Landfunkdienstes sind 
keine Bewilligungsgebühren zu entrichten." 

Artikel II 

Der Abs. 1 des § 48 der Fernmeldegebüh
renordnung, BGBl. Nr. 170/1970, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGBL Nr. 339/1971, hat zu 
lauten: 

,,(1) Bei der Beurteilung der Frage, ob in den 
Fällen des § 47 Abs. 1 lit. b der notdürftige 
Lebensunterhalt gefährdet ist, sind die Richtsätze, 
die nach den jeweiligen pensionsrechtlichen Be
stimmungen für die Gewährung einer Aus
gleichszulage (Ergänzungszulage) festgesetzt 
sind, vermehrt um 12 v. H., heranzuziehen 
und das gesamte Einkommen aller Personen, 
die mit dem Befreiungswerber im gemeinsamen 
Haushalt leben, zu berücksichtigen." 

ArtikelIII 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1974 
in Kraft. 

(2) Für die Zeit vom 1. Juli 1974 bis 31. De
zember 1974 beträgt die Fernsprech-Grundgebühr 
gemäß Artikel I Z.3: 

bei Einzelanschlüssen (§ 9 Abs. 1 Z. 1 

monatlich 
Schilling 

lit. ader Fernmeldegebührenordnung) 100·
bei Teilanschlüssen . (§ 9 Abs. 1 Z. 1 
Ht. b der Fernmeldegebührenordnung) 50,-

Artikel IV 

Mit der Vollziehung dieses Bur-desgesetzes ist 
der Bundesminister für Verkehr betraut. ' 
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